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I. Bekanntmachungen der Alliierten

Alliierte Kontrollbehörde, Kontrollrat

Gesetz Nr. 4

Umgestaltung des deutschen Gerichtswesens

Der Kontrollat beschließt in Übereinstimmung mit 
seiner Proklamation Nr. 3 an das Deutsche Volk vom 
20. Oktober 1945, daß das deutsche Gerichtswesen auf der 
Grundlage des demokratischen Prinzips, der Gesetz
mäßigkeit und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz 
ohne Unterschied von Rasse, Staatsangehörigkeit oder 
Religion umgestaltet werden muß und erläßt folgendes 
Gesetz:

A r t i k e l  I

Die Umgestaltung der deutschen Gerichte soll grund
sätzlich in Übereinstimmung^ mit dem Gerichtsverfas
sungsgesetz vom 27. Januar 1877 in der Fassung vom

22. März 1924 (RGBl. I S. 299) erfolgen. Folgende Gliede
rung der ordentlichen Gerichte wird wiederhergestellt: 
Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte.

A r t i k e l  II

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte und Landgerichte 
in Zivil- und Strafsachen richtet sich im allgemeinen nach 
dem Recht, das am 30. Januar 1933 in Kraft war. Die Zu
ständigkeit der Amtsgerichte in bürgerlichen Rechtsstrei
tigkeiten wird jedoch auf Ansprüche ausgedehnt, deren 
Gegenstand den Wert von 2000 RM nicht übersteigt. ,

Die Landgerichte sind zuständig für Berufung gegen 
Entscheidungen der Amtsgerichte.

Die Oberlandesgerichte entscheiden nicht in erster 
Instanz, sondern sind endgültige Berufungsinstanz gegen 
Entscheidungen der Landgerichte in Zivilsachen,- sie sind,


